
Kleine Anfrage
der Abgeordneten René Bochmann, Dr. Dirk Spaniel, Wolfgang Wiehle, Dirk 
Brandes, Thomas Ehrhorn, Leif-Erik Holm, Dr. Rainer Kraft, Mike Moncsek, Martin 
Reichardt, Jan-Wenzel Schmidt und der Fraktion der AfD

Laut Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt vergessene 
Wasserstraßen

Im Verkehrssektor beabsichtigt die Regierungskoalition laut Mitteilungen der 
Fachpresse, dringend notwendige Infrastrukturmaßnahmen zu beschleunigen 
und die bisher langwierigen Verfahren abzukürzen (www.dombert.de/der-gross
e-plan-1-teil-wie-die-neue-regierung-infrastruktur-vorhaben-beschleunigen-w
ill/).
Ein entsprechendes Gesetz für den Straßen- und Schienensektor wird in Aus-
sicht gestellt, für die Wasserstraßen jedoch nicht. Der aktuelle Etat für die Was-
serstraßen reicht nicht einmal aus, um den Substanzverlust des Bundeswas-
serstraßennetzes zu stoppen, so der Bundesverband der Deutschen Binnen-
schifffahrt (BVB). Das ist nach Ansicht des BVB „eine schmerzhafte Pille“ (bi
nnenschifffahrt-online.de/2023/03/featured/29367/bdb-beklagt-vergessene-was
serstrassen/).
Das stößt beim Binnenschifffahrtsverband auf Unverständnis und ist nach Auf-
fassung der Fragsteller nachvollziehbar. „Die Binnenschifffahrt geht weitge-
hend leer aus“ (www.schifffahrtundtechnik.de/nachrichten/verkehrspolitik/binn
enschifffahrt-geht-weitgehend-leer-aus-3354599). „Bei der Planungsbeschleu-
nigung hingegen findet die Binnenschifffahrt keine Erwähnung. Bei der Schie-
ne soll hingegen allen Projekten des vordringlichen Bedarfs aus dem Bundes-
verkehrswegeplan ein ‚überragendes öffentliches Interesse‘ attestiert werden, 
bei der Straße immerhin den – je nach Berechnungsweise – 115 bis 144 Projek-
ten zur Engpassbeseitigung. Dabei handelt es sich um rund 1 300 Kilometer Er-
weiterung von Autobahnen auf mehr Spuren und den Umbau von Knotenpunk-
ten“, wird der Fachjournalist für Verkehrspolitik, Matthias Roeser, auf Schiff-
fahrtstechnik.de zitiert (ebd.), der damit seinerseits ein Ergebnispapier der Bun-
desregierung zitierte.
Gerade ein forcierter Ausbau der Bundeswasserstraßen für den Gütertransport 
bietet nach Auffassung der Fragesteller reelle Chancen, die Straßen und Schie-
nen zu entlasten, und sollte deshalb nach Auffassung der Fragesteller nicht ver-
nachlässigt werden.
In der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestags-
drucksache 20/2996 sind die „wichtigen Bauprojekte […] und fest disponierte 
Vorhaben des Vordringlichen Bedarfs und […] Vorhaben des Vordringlichen 
Bedarfs“ benannt.
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Im Masterplan Binnenschifffahrt war die Steigerung des Gütertransports auf 
12 Prozent auf Seite 1 angekündigt worden. „Unser Ziel ist es, den Anteil der 
Verkehrsleistung der Binnenschifffahrt am Modal Split auf 12 Prozent zu erhö-
hen. Dabei legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Verlagerung von 
Schwergut- und Großraumtransporten auf das Binnenschiff, um unsere Straßen 
zu entlasten“, heißt es dort (bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/WS/master
plan-binnenschifffahrt.html).
Dies ist nach Auffassung der Fragesteller bei Etatkürzungen, ohne vollständi-
gen Mittelabruf oder Rücknahme bereits vergebener Bauaufträge nicht durch-
führbar.
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr kündigt auf seiner Website 
an, für die Verlagerung von Großraum- und Schwerlasttransporten (GST) im 
Klimaschutz-Sofortprogramm 2022 Fördermittel in Höhe von 10 Mio. Euro 
vorzusehen (bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/WS/schlussbericht-klimasc
hutz-sofortprogramm.html#:~:text=Die%2010%20Millionen%20Euro%20aus,
Br%C3%BCcken%2C%20wird%20entlastet%20und%20geschont).

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Wurden die Haushaltsmittel im Investitionsetat für Bau, und Erhalt der 

Bundeswasserstraßen vollständig abgerufen, und wenn nein, besitzt die 
Bundesregierung Kenntnisse darüber, wieso diese nicht abgerufen wurden 
(bitte ggf. ausführen)?

 2. Sieht die Bundesregierung die im Bundeswasserstraßenausbaugesetz ver-
ankerten Ziele ohne den vollständigen Abruf der geplanten Investitions-
mittel für die Binnenschifffahrt umsetzbar?

 3. Sind die Ziele im Masterplan Binnenschifffahrt, den Gütertransport mit 
Binnenschiffen auf 12 Prozent zu erhöhen (vgl. Vorbemerkung der Frage-
steller), beim aktuellen Zustand der Wasserstraßeninfrastruktur nach Auf-
fassung der Bundesregierung erreichbar?

 4. Wurde bei der Beschleunigung der Verfahren zur Umsetzung der Infra-
strukturmaßnahmen die Binnenschifffahrt nach Auffassung der Bundes-
regierung ausreichend berücksichtigt, oder wurde das Augenmerk eher auf 
Straße und Schiene gelegt (bitte ausführen)?

 5. Sieht die Bundesregierung Potenziale, eingesparte Investitionsmittel bei 
den Verkehrsträgern Straße und Schiene der Binnenschifffahrt zuzuordnen, 
und wenn ja, in welcher Höhe könnten diese ausfallen?

 6. Wurden seitens der Generaldirektion Wasserstraßen bereits vergebene 
Bauaufträge am Nord-Ostsee-Kanal zurückgenommen, und wenn ja, wa-
rum?

 7. Wurden seitens der Generaldirektion Wasserstraßen bereits vergebene 
Bauaufträge an der Donau zurückgenommen, und wenn ja, warum?

 8. Wurde seitens der Generaldirektion Wasserstraßen die Bauvergabe der 
Schleuse Lehmen an der Mosel – und damit der weitere Moselausbau – 
gestoppt, und wenn ja, warum?

 9. Wurden die 10 Mio. Euro aus dem Klimaschutz-Sofortprogramm für die 
Verlagerung von Großraum- und Schwerlasttransporten von der Straße auf 
die Wasserstraße und Schiene vollständig in Anspruch genommen?

10. Wie viel von den 10 Mio. Euro aus dem Klimaschutz-Sofortprogramm 
wurde für die Verlagerung von Großraum- und Schwerlasttransporten von 
der Straße auf die Wasserstraße in Anspruch genommen?
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11. Sieht die Bundesregierung die Notwendigkeit, die bestehende Förderricht-
linie bezüglich GST zu modifizieren, und wenn ja, warum?

Berlin, den 27. April 2023

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion
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